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Die Einführung der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 hat bei 

vielen Unternehmen zu erheblichen Unsicherheiten, Problemen und hohen 

Kosten geführt. Ob Sie viel oder wenig Geld investiert haben, sind Sie auf 

eine Prüfung durch eine Aufsichtsbehörde vorbereitet?

Wir bieten mit unserer Datenschutz-Planungssoftware ein Produkt, das dem 

Datenschutz beauftragen deutliche Vorteile verschafft und dabei die nötige Sicher-

heit bietet. Und das für wenig Geld.

➔ Interessiert?

www.datenschutz-planung.de
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Sollte es zur Prüfung durch die DSGVO Aufsichtsbehörde 
kommen, kann es teuer werden. Prüfen Sie anhand  dieser 
10 Fragen*, ob Sie darauf ausreichend vorbereitet sind!

1. Vorbereitung auf die DSGVO

Wie haben Sie sich als Unternehmen 

auf die DSGVO vorbereitet?

2. Verzeichnis von Verarbeitungs-

tätigkeiten

Wird bei Ihnen sichergestellt, dass 

alle Ihre Geschäftsabläufe, bei denen 

personenbezogene Daten verarbeitet 

werden, in ein Verzeichnis von Ver-

arbeitungstätigkeiten aufgenommen 

wurden und diese aktuell sind?

3. Technischer Datenschutz

Inwieweit gewährleisten die techni-

schen und organisatorischen Maß-

nahmen des Verantwortlichen bzw. 

seiner Dienstleister ein angemessenes 

Schutzniveau und sind diese an den 

jeweiligen Stand der Technik ange-

passt?

4. Betroffenenrechte

Wie werden die Betroffenenrechte 

sichergestellt – sind die Prozesse skiz-

ziert und wird dabei detailliert auf die 

Informationspflichten eingegangen?

5. Meldepflichten

Ist der Prozess zur Meldung von 

 Datenschutzvorfällen skizziert?

6. Zulässigkeit der Verarbeitung

Auf welchen Rechtsgrundlagen wer-

den personenbezogene Daten ver-

arbeitet? Ein Muster für eine Einwilli-

gung ist beizulegen.

7. Datenschutz-Folgenabschät-

zung

Wie stellen Sie sicher, dass Verarbei-

tungen mit einem vor-

aussichtlich hohen Ri-

siko für die Rechte und 

Freiheiten der Betrof-

fenen erkannt und für 

diese eine Datenschutz- 

Folgenabschätzung durchgeführt 

wird – wenn ja, welche?

8. Auftragsverarbeitung

Wurden bestehende Verträge mit 

 Auftragsverarbeitern an die neuen 

Regelungen der DSGVO angepasst?  

Ein Beispielvertrag ist der Antwort an 

die Aufsichtsbehörde beizufügen.

9. Datenschutzbeauftragter

Inwieweit ist der Datenschutzbeauf-

tragte in die Organisation eingebun-

den? Dabei ist auch auf dessen Fach-

kundenachweise einzugehen.

10. Dokumentation

Wie kann die Einhaltung der vorge-

nannten Punkte nachgewiesen wer-

den? Das ist gegenüber der Aufsichts-

behörde zu erläutern.

*Auf der Basis des Fragenkatalogs Landesbeauftragte für 
den Datenschutz Niedersachsen, siehe https://www.daten-
schutzbeauftragter-info.de/fragebogen-der-aufsichtsbeho-
erde-prueft-umsetzung-der-dsgvo/

[PROBLEM?ATIK]
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Haben Sie Probleme oder offene Punkte für Ihr Unterneh-
men, Ihren Verein oder Ihre Organisation* festgestellt? 
Dann gibt es hier eine sehr praktische und überschaubare 
Lösung.

Für unsere Kunden haben wir eine 

Datenschutz-Planungssoftware ent-

wickelt, mit der man die wichtigsten 

Themen des Datenschutzes in einer 

praktischen Übersicht im Blick behal-

ten kann.

Dabei kann man im System alle wich-

tigen Daten und Dokumente (wie 

 Verarbeitungsverzeichnisse, Dienst-

leister-Verträge,…) ablegen, um bei 

einer Prüfung eine zentrale Anlauf-

stelle zu haben. Die Software wird 

regelmäßig geprüft und an neue ge-

setzliche Bestimmungen angepasst, 

so dass Sie sicher sein können, auf 

dem aktuellen Stand zu sein.

[LÖSUNG!]
Hinter jedem unten dargestellten Feld 

befindet sich ein passendes Formular, 

in das Sie die notwendigen Informa-

tionen eintragen können.

Im Folgenden ein paar Beispiele ➔

*Für Vereine und wohltätige Organisationen bieten wir 
besondere Konditionen. Beachten Sie den Hinweis zu unse-
rem sozialen Engagement auf Seite 6
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[LÖSUNG!]
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Mit der Nutzung der Software stellen 

Sie sicher, dass Sie keinen der wich-

tigsten Punkte bei der Bearbeitung 

der Datenschutz-Aufgaben Ihrer Kun-

den vergessen. 

Sie können Kundenzugänge ein-

richten, so dass die Kunden in der 

Lage sind, so viele Daten wie mög-

lich selbst auszufüllen, was Ihnen und 

Ihren  Kunden Zeit und Geld spart. Des 

 Weiteren können Sie mehr Projekte 

als bisher verwalten und ortsunabhän-

giger  arbeiten. In einer praktischen 

Übersicht sehen sie den aktuellen 

Stand der Projekte und sehen auch, 

welche Kunden bereits Verarbeitungs-

tätigkeiten, Dienstleister-Verträge,… 

hinterlegt haben.

Das System wird von anderen Daten-

schutz-Beauftragten mitentwickelt, so 

dass aktuelle Erfahrungen mit einflie-

ßen.

[ I H R E V O R T E I L E ]
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[ENGAGEMENT]
[HINWEISE]

Da von der Datenschutzgrundver-

ordnung auch viele ehrenamtliche 

und wohltätige Vereine und Orga-

nisationen betroffen sind, bieten wir 

die  Nutzung unserer Datenschutz- 

Planungssoftware für solche Fälle kos-

tenfrei an. Die Betreuung läuft weiter 

normal über Sie, jedoch berechnen 

wir Ihnen keine monatlichen Kosten.

– das gibt Ihnen die Möglichkeit auch 

günstiger beraten zu können.

Wir haben ein Partner und Provi-

sionsprogramm, wenn Sie die Soft-

ware weiterempfehlen möchten. 

Die Provision wird dabei monatlich 

gezahlt. Des Weiteren gibt es die 

Möglichkeit eine White-Label-Lö-

sung mit Ihrem Logo zu bekommen. 

So dass die  Kunden sich bei „Ihrem“ 

Datenschutz- Planungsprogramm ein-

loggen können.

Soziales Engagement Partnerprogramm  
& White-Label

Wir unterstützen Sie bei dem gesetzes-

konformen Umgang mit personen-

bezogenen Daten in Ihrem Unter-

nehmen. Wir können Ihnen Hinweise 

in Rechtsfragen geben, jedoch keine 

Rechtsberatung.

Rechtsberatung bedeutet die Bera-

tung in rechtlichen Fragen, gegebe-

nenfalls erweitert durch Rechtsvertre-

tung oder -besorgung. Zu Recht kann 

dies nur durch einen (Fach-)Anwalt 

wahrgenommen werden. Denn nur 

ein Anwalt verfügt über das Wissen 

und die Erfahrung, die komplexen 

Gesetzestexte, dazugehörige Kom-

mentare und zahlreiche Einzelfall-

entscheidungen der Rechtsprechung, 

zu verstehen. Aufgrund von mehr-

deutiger Formulierung von Gesetzen 

können wir keine 100%-ige Absiche-

rung mit unserer Software garantie-

ren,  unser Ziel ist aber eine höchst-

mögliche Absicherung.

Rechtlicher Hinweis

Die Datenschutz-Planungssoftware 

wurde entwickelt von Hamecher & 

Hamecher GbR. Seit 1999 entwickeln 

wir komplexe Webseiten und Onli-

ne-Communitys für deutsche und 

internationale Kunden. Seit 2018 sind 

wir für ausgewählte Kunden als Da-

tenschutzbeauftragte tätig. Die fachli-

che Qualifikation ergibt sich aus lang-

jähriger theoretischer und praktischer 

Erfahrung in der Datenverarbeitung 

sowie einem Universitäts-Studium als 

Diplom-Informatiker in Koblenz. Der 

rechtliche Teil wurde durch Recher-

chen in den Gesetzestexten und Kom-

mentaren von öffentlichen Stellen 

und (Fach-)Anwälten vervollständigt.

Informationen zum Entwickler
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SCHUTZ
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Nehmen Sie  mit uns Kontakt auf.  

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage 

und beraten SIe gerne auf Wunsch 

 umfassender.

Bei Fragen zur Software und für eine 

 persönliche Präsentation wenden Sie sich 

bitte direkt an:

Johannes Hamecher,

Dipl.-Informatiker / Inhaber

Hamecher & Hamecher GbR

Tel: +49 172 35 84 121

E-Mail: johannes@hamecher.de

www.datenschutz-planung.de

Was können Sie 
konkret tun?


